
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufmerksam beobachtet Dich der Mann unter dem Rand seiner Kapuze hervor. 
Aufmerksam, jedoch nicht feindselig. Eine seltsame Ruhe geht von ihm aus, ein inneres 
Gleichgewicht könnte man sagen. Schließlich nähert er sich Dir zögerlich. 
„Verzeiht“, spricht er Dich an, „mir scheint, Ihr seid ein Wanderer, der keine Gefahr 
scheut und der das Abenteuer sucht …?“ Er schiebt seine Kapuze zurück und sieht Dich 
aus wissenden Augen an. „Mein Name ist Elias Nebelfang, ich komme aus dem fernen 
Khala’Nor. Die Bewohner des Dorfes Dreyquell schicken mich, sie sind von großer Furcht 
ergriffen. Seltsames geschieht dort, sie sprechen von einem furchterregenden Wesen, 
welches sie heimsucht … Menschen verschwinden … oder erwachen nicht mehr … es ist, 
als wäre eine Dunkelheit über das Dorf gefallen und hätte sich über ihre Seelen gelegt…“ 
Ein wenig Furcht mischt sich in seinen Blick. „Verzeiht, das alles muss Euch sehr seltsam 
erscheinen … nicht wahr? Ich muss gestehen, ich weiß selbst nicht, was ich von den 
Geschichten der Dorfbewohner halten soll. Es sind einfache Menschen, sie verstehen 
kaum, was ihnen geschieht und ich kann nicht sagen, dass ich es tue. Eines jedoch ist 
sicher: sie haben Angst. Angst vor einer seltsamen Gefahr und Angst vor dem, was das 
große Concilium dagegen tun könnte … und so schickten sie mich, Hilfe zu holen. 
Schließlich waren es auch Fremde wie Ihr aus den Weiten Landen, welche im letzten Jahr 
halfen, das Chaos im Dorfe Birkenhayn aufzuhalten. Viele Geschichten ranken sich um 
Euch und die Ereignisse damals und es scheint, als ob das Dorf Dreyquell nun Eure 
Unterstützung braucht … werdet Ihr sie gewähren?“ Er sieht Dich fragend an und 
versichert dann hastig: „Ihr müsst nicht sofort antworten … wenn Ihr ihrem Rufen folgen 
wollt, so begebt Euch zum Beginn des zehnten Monates an die Grenzen Khala’Nors. Dort 
befindet sich ein Handelsposten, die ‚Halle der Worte’. Dort werde ich Euch und die 
anderen erwarten und Euch sicher über die Steinerne Grenze führen. … Ich muss nun 
weiter, ich danke Euch, dass Ihr mir zugehört habt … .“ 
Er zieht die Kapuze wieder übers Gesicht und verneigt sich leicht. „Ich wünsche Euch 
Gleichgewicht … .“ spricht er im Davongehen. 
Lange blickst Du ihm nach und grübelst über seine Worte … irgendetwas war in seiner 
Stimme, das Dich nicht mehr loslässt, irgendetwas hatte ihn zutiefst beunruhigt … genug, 
um ihn in die Weiten Lande hinaus zu treiben, entgegen allem, was Du bislang über 
Khala’Nor und seine Bewohner gehört hast. Genug, um seinem Rufen zu folgen … ? 
 
 

Irgendwo in Khala’Nor, ein Ort voll Schatten und Mondlicht: 
EINE STIMME: (flüsternd) Das ist falsch, Bruder … es  ist zu früh … wir sind 
noch nicht bereit! 
EINE ANDERE STIMME: (unwirsch) Dein Einwand kommt zu spät. Es hat 
begonnen. Jetzt gibt es kein Zurück! 
DIE ERSTE STIMME: (trauriger) Ich weiß … doch ich wünschte, wir hätten das 
vermeiden können … all das Blut an unseren Händen … ! 
DIE ZWEITE STIMME: Was getan ist, ist getan. Wir müssen sie aufhalten, bevor 
sie noch mehr Schaden anrichten. Hast Du nicht gehört, was er gesagt hat? 
DIE ERSTE STIMME: Du hast ja recht … . 
EINE DRITTE STIMME: Kommt, Brüder! Es ist Zeit … ! 

 
 
 
 
 



 

Beholders 
präsentieren: 

 

Zeitenwandel II - Seelentanz 
 

Wann? 09. – 12. 08.  2007: 4 Tage (Donnerstag – Sonntag) 

Wo? 

Jugendwaldheim Rotenberg bei Herzberg / Harz 
Das Gelände erlebt mit uns seine LARP-Premiere und liegt 5km von jeder 
menschlichen Siedlung entfernt. Um das Hüttendorf herum gibt es ein riesiges 
bespielbares Waldgebiet, auf dem Gelände selbst sind Toiletten und Duschen 
vorhanden. Weitere Infos zum Gelände gibt’s im Forum. 

Größe: ca. 60 Spieler und mind. 40 NSC 

Regeln: 

Modifiziertes DragomSys II mit ergänzenden Hauregeln + Alchemieregeln 
Hausregelwerk und Alchemie sind auf der Website verfügbar. Bitte werft auch 
unbedingt einen Blick in die Spielphilosophie! 
Magier legen bitte unbedingt eine kurze Magietheorie, Priester einen Abriss 
ihres Glaubens bei! 
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre! 

Unterbringung: 20 Hüttenplätze + mind. 40 Zeltplätze für SC 
NSC sind in Zelten und ggf. im Haus untergebracht. 

Verpflegung: Selbstverpflegung, NSC werden von uns gefüttert ;)  

Das Spiel: 

Euch erwartet auch in diesem Jahr ein komplexes Land, in dem allerlei Rätsel, 
Merkwürdigkeiten und Gefahren lauern. Wir versuchen beim Hauptplot und 
diversen kleinen Nebenplots eine bunte Mischung aus Abenteuer, Zauber und 
Mystik ohne Weltuntergangsszenario zu bieten und berücksichtigen 
selbstverständlich auch die Wünsche derer Spieler, die sich für die Fortsetzung 
etwas mehr Kämpfe wünschten ;) 
Es gilt 24h InTime! (Wir meinen das so!) 

Check In: Donnerstag ab 13:00 Uhr Time-In: Gemeinsame IT-Anreise ab ca. 20:00 

NSC: 

Auch diesmal gibt es wieder die eine oder andere spannende Festrolle zu 
besetzen, aber natürlich werden auch die eher Kampfeslustigen nicht zu kurz 
kommen. Vollverpflegung und alkoholfreie Getränke sind im Conbeitrag 
enthalten. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, bereits am Mittwoch Abend 
anzureisen, um das Gelände zu erkunden, ein wenig in den Plot einzutauchen 
und natürlich zu feiern! Bitte mailt an: nsc@beholders.de oder ruft an! 

Die SL: 

Matthias „Kaldrik“ Frisch: Orga / Haupt-SL / Magie 
Anett „Aurelie“ Enzmann: Orga / NSC-Koordination / Hintergrund 
Jan „Laertes“ L.: SL Kräuter / Alchemie / Kampf 
Bodil „Rannveigh“ H. SL / NSC-Koordination 
Claudia „Desha“ Wenko: SL 

Anmeldung: 

Online unter www.beholders.de 
oder per Post an: 

Anett Enzmann 
Pascalstr. 3 

10587 Berlin 

ConTakt:

Mail an: orga@beholders.de 
oder anrufen: 
Anett: 030 42 02 75 70 
Matthias: 05130 95 24 71 
(20:00 – 23:00 Uhr) 



Zeitenwandel II - Anmeldebogen 
 

Name: Vorname: 

Straße, Hausnummer: PLZ, Ort: 

Telefon: E-Mail:  

Geburtsdatum: 
Sanitäter:        O ja             O nein 

Krankheiten, Allergien, Phobien:: 
Vegetarier:       O ja             O nein 

O Ich komme mit  dem Zug und möchte um 
_______ Uhr in Herzberg abgeholt werden. 

O Ich komme  mit  dem Auto. 
Kfz-Kennzeichen: __________ . 

Ich komme als 

O SC O NSC 

Charaktername: 
O Festrolle           O Springer         O Egal 

Charakterklasse: 

Charakterrasse: 

Gesinnung: 

Ich habe Erfahrung mit folgenden Rollen: 

Contage des Charakters: 
EP nach DS: 

Charakterplot?          O ja          O nein 

Träume?                   O ja           O nein 

Ich habe Ausrüstung für: 

Spielerfahrung gesamt (Contage): 

Ich war auf dem „Zeitenwandel I:                    O ja                  O nein 

Weitere Wünsche oder Fragen an die Orga / SL: 
SC: Charakterplot? Prüfungen?                         NSC: bevorzugte Rollen? Abneigungen? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Preisstaffelung richtet sich nach dem Datum der Überweisung! 

Bis zum 15. 05.:      65 € 

Bis zum 08. 07.:     75 € SC – Hüttenplatz: 

Ab 08. 07.: (nur nach Absprache!)   + 10 € 

O 

Bis zum 15. 05.:     50 € 

Bis zum 08. 07.:     60 € SC Zeltplatz: 

Ab 08. 07.:  (nur nach Absprache!)   + 10 € 

O 

NSC: Vollverpflegung und Zeltplatz:       25 € O 
 
Wir erheben außerdem für jeden Teilnehmer eine Platzkaution in Höhe von 10 €, die Dir nach dem 
Con wieder ausgezahlt wird (vorausgesetzt natürlich, Du hinterlässt Deinen Platz in sauberem 
Zustand!) 
Tavernenpersonal (nur NSC möglich) zahlt keinen Conbeitrag, schläft in der Hütte und wird von uns 
verpflegt. 
Für Sanitäter / Ersthelfer bieten wir Plätze mit Sonderrabatten an, bitte setze Dich mit uns in 
Verbindung!  
Barden, Gauklern, Ambientehändlern und Ähnlichem gewähren wir ebenfalls Rabatte (nach 
Absprache mit uns!) 
Gruppenrabatte bitte ebenfalls erfragen, bedenke jedoch bitte, dass wir keine Gruppen über 10 
Leuten zulassen und der Rabatt nur bei gesammelter Überweisung und gemeinsamer Anmeldung gilt! 
Conzahler nur nach Absprache mit der Orga! 
 
Überweisung bitte an: Anett Enzmann, Konto: 0174847, BLZ: 10070024 (Deutsche Bank)  

              Verwendungszweck: ZW2 + Realname + Hütte / Zelt / NSC 
 
Fragen? Mail an orga@beholders.de oder anrufen: 030 42 02 75 70 oder 05130 95 24 71. 
 
Anmelderichtlinien: 

 Zu jeder Anmeldung gehört der ausgefüllte Anmeldebogen, die unterschriebenen 
Teilnahmebedingungen und die rechtzeitige Überweisung 

 Außerdem benötigen wir Deinen Charakterbogen, den Charakterhintergrund und – sofern 
vorhanden – ein Charakterfoto. 

 Charaktere aus fremden Systemen bitten wir zu konvertieren, systemfremde Fertigkeiten / 
Zauber werden von uns modifiziert! 

 Charaktere, die uns zwei Wochen vor dem Con nicht vorliegen, werden nicht mehr 
eingecheckt, Du beginnst das Con mit einem neuen 0-CT-Charakter. (Ausnahmen sind hier 
natürlich bei gutem Gründen möglich.) 

 Die Anmeldung ist erst gültig nach erhaltener Anmeldebestätigung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Veranstalters: 
 
1.1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus erfolgenden Risiken bewusst: 
Nachtwanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polsterwaffen, etc. 



1.2. Der Teilnehmer versichert unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelischen 
Belastung, körperlich und geistig in der Lage zu sein der Veranstaltung beizuwohnen. 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 
Ausrüstung ohne weiteres Zutun des Veranstalters einer Zulassungsprüfung des Veranstalters zu unterziehen. 
3. Der Teilnehmer verpflichtet sich nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung 
zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen, Bäumen und Mauern. Jeglicher Umgang 
mit Feuer insbesondere das Entfachen von offenen Feuern außerhalb der dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von 
nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder Ausrüstungsgegenständen, sowie übermäßiger Alkoholkonsum, sind 
untersagt. 
4. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 
5. Teilnehmer, die gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters in 
schwerwiegender Art und Weise nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der 
Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnahmebetrages hat. 
6. Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt haben. 
7. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
8. Alle Rechte, insbesondere der gewerblichen Vermarktung, an Ton-, Bild-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem 
Veranstalter vorbehalten. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Veranstaltung oder Teile davon 
aufgezeichnet werden und ohne weitere Rücksprache veröffentlicht werden können. 
9. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie an dem vom Veranstalter verwendete Ensemble von Begriffen und 
Eigennamen bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
10. Aufnahmen von seitens der Teilnehmer sind nur für private Zwecke zulässig. 
11. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit 
vorherigem schriftlichem Einverständnis des Veranstalters zulässig. 
12. Die Ausübung gewerblicher Tätigkeit auf der Veranstaltung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Veranstalters 
gestattet. Der Gewerbetreibende entbindet den Veranstalter von allen Haftungspflichten, insbesondere in Bezug auf die in den 
Bereich der Veranstaltung eingebrachten Waren, Wertgegenstände und zur Gewerbedurchführung eingebrachten Werkzeuge. 
13. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne 
Angabe von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages von der Veranstaltung auszuschließen. 
14. Bei Rücktritt des Teilnehmers, egal zu welchem Zeitpunkt, wird ein pauschaler Betrag von € 15,-- zur Deckung der 
dadurch entstandenen Kosten fällig. Eventuell weitere Rücktrittsgebühren und Rücktrittsfristen sind der jeweiligen 
Anmeldung zu entnehmen. 
15. Grundsätzlich versucht der Veranstalter, bei Rücktritt des Teilnehmers den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies 
nicht möglich sein, insbesondere dadurch, dass die zur Durchführung der Veranstaltung, für den Veranstalter planmäßig 
notwendige Teilnehmerzahl unterschritten ist, ist eine Rückerstattung des Teilnahmebetrages nicht möglich. Hierbei sind 
jedoch eventuelle Rücktrittsgebühren und Rücktrittsfristen in der jeweiligen Anmeldung ausschlaggebend. 
16. Die Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, 
dass eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf aufgrund der 
besonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung des Veranstalters. 
17. Die Zahlung des Teilnahmebetrages erfolgt grundsätzlich im Voraus, sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin 
nicht erfolgt sein. bzw. die Bezahlung erst auf der Veranstaltung erfolgen. so gilt eine Nachbearbeitungsgebühr von € 15,-- 
als vereinbart. 
18. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser 
Verpflichtung als Gesamtschuldner. 
19. Der Teilnehmer erklärt sich damit bereit, dass seine Daten vor Beginn der Anmeldung in einer automatischen 
Kundendatei gespeichert werden. 
20. Für Vollkaufleute als Teilnehmer ist der Schadensersatzanspruch im Punkt (6) und (7) auf die Rückerstattung des 
Teilnehmerbeitrages beschränkt. Eine weitergehende Haftung findet nicht statt. 
21. Alle Nebenabsprachen und Änderungen bedürfen der Schriftform. 
22. Die Wirksamkeit dieser AGB bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser AGB unberührt. 
23. Der Veranstalter garantiert keine nach Geschlechtern getrennte Unterbringung. 
24. Tiere jeglicher Art sind auf der Veranstaltung nur mit Absprache des Veranstalters gestattet. 
25. Aus rechtlichen Gründen ist die Teilnahme an der Veranstaltung erst ab einem Mindestalter von 18 Jahren 
möglich, der Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er zum Zeitpunkt der Veranstaltung das 18te Lebensjahr 
erreicht hat. 
26. Beim Mitführen von Blank-, Schaukampf- und Dekowaffen müssen vom Besitzer die Bestimmungen des Waffengesetzes 
beachtet und deren Einhaltung gewährleistet werden. Eine andere Nutzung als zu Dekorationszwecken ist grundsätzlich 
untersagt. Zuwiderhandlung kann zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung führen. 
 
Ich bin mit den AGB einverstanden und melde mich verbindlich an. 
 
Datum, Ort ________________________    Unterschrift des Teilnehmers _________________________________________ 


